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jfiiir Revision des Lehrerbesoldiingsgesetzes

Die vorliegende Nummer ist der Besoldungsrevision gewidmet. Anhand der
Berichte möge sich jeder selber ein sachliches Urteil über die Behandlung der
Frage durch Vorstand und Behörden bilden. Wir beschränken uns einleitend auf
einige grundsätzliche Bemerkungen.

In unserem Schreiben vom Dezember 1951 an die Kreiskonferenzen sind die
Gründe dargelegt, die den Vorstand zu einer Umfrage über die Besoldungsverhältnisse

veranlaßten. Das weitere Vorgehen des Vorstandes stützt sich auf diese

Umfrage, die eine gewichtige Willenskundgebung der Bündner Lehrerschaft
darstellt, und dank der zielbewußten Arbeit unseres Besoldungsstatistikers, Kollege

Chr. Caviezel, Thusis, rechtzeitig abgeschlossen werden konnte. Die durch
die Behörden bereits genehmigten und nur unwesentlich abgeänderten Anträge
des BLV sind sozial abgestuft und bringen für Lehrersfamilien mit drei bis vier
Kindern den vollen Teuerungsausgleich. Ferner ermächtigt Art. 14 den Großen
Rat, in Zukunft die Teuerungszulagen ohne Volksabstimmung neu festzusetzen
(bei Veränderung der Lebenskosten). Das sind beachtliche Erfolge. Wir hoffen,
daß auch die Frage einer angemessenen Teuerungszulage an die Rentner bald
abgeklärt wird.

Der Vorstand erachtet es als richtig, daß das Gesetz den bisherigen einfachen
Rahmen beibehält. Eine Abstufung der kantonalen Besoldungsbciträge nach der
Leistungsfähigkeit der Gemeinde — so bestechend das auf den ersten Blick
erscheinen mag — wäre in unserem vielgestaltigen Kanton praktisch kaum lösbar,
ohne Härten und Grenzfälle zu schaffen, die die Annahme des Gesetzes gefährden
würden.

Wir möchten es nicht unterlassen, an dieser Stelle einen Dank ati die Behörden
einzuflechten. Die in dieser Nummer abgedruckte Botschaft an den Großen Rat,
die wir allen Kollegen zum Studium empfehlen, zeigt, mit welcher Gründlichkeit
sich unser Erziehungschef Dr. Theus der Sache angenommen hat.

Vergessen wir aber nicht, daß uns die Hauptsache noch bevorsteht: die Volks-
abstirnmtmg. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß das Bündner Volk
bereit ist, für seine Schule Opfer zu bringen. Die vorliegende Schulblattnummer
gibt jedem Kollegen das Material in die Hand, bei einer sachlichen Aufklärung
in seinem Kreise tatkräftig mitzuwirken. Alle müssen mithelfen; dann sind wir
überzeugt, daß auch das Volk unseren berechtigten Wünschen die Zustimmung
nicht versagen wird. d.
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